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GENEHMIGUNG 

Hiermit erteile ich dem Vogelsbergkreis unter Bezug auf die in der Haushaltsbegleitverfü­
gung gleichen Datums enthaltenen Auflagen und weiteren Hinweisen die aufsichtsbehördli­
che Genehmigung 

1. zu den in § 2 der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen 

für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 

6.925.210 € 
(in Worten: Sechs Millionen neunhundertfünfundzwanzigtausendzweihundert­

zehn Euro) 

für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 

7.998.770 € 
(in Worten: Sieben Millionen neunhundertachtundneunzigtausendsiebenhun­

dertsiebzig Euro) 

gemäß§ 52 Abs. 1 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) i.V.m. § 103 Abs. 2 der 
Hessischen Gemeindeordnung (HGO); 

2. zur Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung vorgesehenen 
Verpflichtungsermächtigungen 

für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 

5.820.000 € 
(in Worten: Fünf Millionen achthundertzwanzigtausend Euro) 

für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 

3.384.000 € 
(in Worten: Drei Millionen dreihundertvierundachtzigtausend Euro) 

gemäß§ 52 Abs. 1 HKO i.V.m § 102 Abs. 4 HGO; 
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3. zum in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung genannten Höchstbetrag der Kas­
senkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen 

werden dürfen, 

im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 

120.000.000 € 
(in Worten: Hundertzwanzig Millionen Euro) 

im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 

120.000.000 € 
(in Worten: Hundertzwanzig Millionen Euro) 

gemäß§ 52 Abs. 1 HKO i.V.m § 105 Abs. 2 HGO. 
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